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§ 1 NO2-Maßnahmenverordnung
Klagenfurt Zielbestimmung

 NO2-Maßnahmenverordnung Klagenfurt - NO2-Maßnahmenverordnung Klagenfurt

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 18.09.2024

 

Ziel dieser Verordnung ist, die durch den Straßenverkehr verursachten Sticksto3dioxidemissionen (NO2) zu verringern

und dadurch die Luftqualität (Luftgüte) zu verbessern. Dieses Ziel soll unter anderem durch eine immissionsabhängige

Reduktion der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf der A2 Süd Autobahn im Bereich zwischen der Anschlussstelle

Klagenfurt Ost und der Anschlussstelle Klagenfurt-Flughafen und verkehrslenkende Maßnahmen im Innenstadtbereich

erreicht werden.

Die dadurch erreichte Verbesserung der Luftqualität dient dem dauerhaften Schutz der Gesundheit der Menschen, des

Tier- und P?anzenbestands, ihrer Lebensgemeinschaften, Lebensräume und deren Wechselbeziehungen sowie der

Kultur- und Sachgüter vor schädlichen Luftschadsto3en sowie dem Schutz der Menschen vor unzumutbar

belästigenden Luftschadstoffen.
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